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a) Mitglieder der Deutschen Sektion 

des Rates der Gemeinden und Re-
gionen Europas  
 

b) deutschen Kommunen, die Städte-
partnerschaften zu Polen 
unterhalten 

 
c) Mitglieder des Deutsch-Polnischen 

Ausschusses im RGRE 
 

d) Mitglieder des Arbeitskreises der 
EU-/Förderreferenten im RGRE 
 

e) unmittelbaren Mitgliedstädte des 
Deutschen Städtetages 
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Deutschen Städtetag 
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Projektförderung im Rahmen des Deutsch-Polnischen Jahres 2005-2006 
TERMIN: 15. September 2005! 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nachdem dem Auswärtigen Amt und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung im 
Rahmen des Deutsch-Polnischen Jahres 2005-2006 mittlerweile nun doch finanzielle Mittel in 
beschränktem Umfang zur Verfügung gestellt worden sind, haben sich beide Ministerien ent-
schlossen, kleinere und mittlere Projekte aus den Bereichen Kultur und Jugend sowie 
Bildung und Forschung finanziell zu unterstützen.  
 
Gefördert werden Projekte wie Workshops, Seminare und andere Veranstaltungen, die 
einen spezifischen Beitrag zum Deutsch-Polnischen Jahr leisten und von Januar bis Mai 
2006 durchgeführt werden.  
 
Anträge auf die neue Ausschreibung, die nur im Internet veröffentlicht wird, können bis zum  
 

15. September 2005 
 
eingereicht werden.  
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Antragsberechtigt sind Kulturinstitutionen, Vereine, Hochschulen, Forschungseinrich-
tungen, private Initiatoren sowie Wirtschaftsunternehmen mit Sitz in Deutschland. Die 
ausgewählten Projekte werden mit bis zu 50 % der Projektgesamtkosten, höchstens jedoch 
mit 10.000 € gefördert. Eine Förderung über den angegebenen Zeitraum hinaus ist ausge-
schlossen.  
 
Über die Vergabe der Förderung wird im Oktober 2005 eine Jury entscheiden.  
 
Weitere Informationen zur Ausschreibung, die Voraussetzungen für die Förderung sowie die 
Kriterien, nach denen die Anträge beurteilt werden sowie Antragsunterlagen finden Sie unter 
folgend beigefügtem Internet-Link:  
 

http://www.de-pl.info/de/site/Partner_Links/Foerdermoeglichkeiten 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 
Harald Lwowski 
 
 


